
4. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 
Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde 
Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung) vom 01.08.2018 
 

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 09.10.2020, § 31 ff des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert am 
25.06.2020, GVBl. S. 436, der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30.10.2019 (GVBl. S. 310), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. 
März 2013 (GVBl. 2013, 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden in Ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Änderung zur 
Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Benutzung der gemeindeeigenen 
Kinderbetreuungseinrichtungen vom 01.08.2018 beschlossen: 

 

Artikel 1 

§ 2 Kostenbeiträge wird der Absatz 1 und Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 

(1) Der Kostenbeitrag beträgt je Kind für Kindergartenkinder (Ü3) ab dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres 
 

a) bei einer Betreuung von 7.00 bis 12.30 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden) 180,00 €  
 

b) bei einer Betreuung von 7.00 bis 14.30 Uhr, (bis zu 7,5 Std./Tag bzw. 37,5 Wochenstunden) 225,00 € 
  

c) bei einer Betreuung von 7.00 bis 15.00 Uhr, (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden) 240,00 € 
  

d) bei einer Betreuung von 7.00 bis 17.00 Uhr, (bis zu 10 Std./Tag bzw. 50 Wochenstunden) 300,00 € 
 

Der Kostenbeitrag beträgt je Kind für Krippenkinder (U3) vor dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres 

 

e) bei einer Betreuung von 7.00 bis 12.30 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden) 247,00 € 
 

f) bei einer Betreuung von 7.00 bis 15.00 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden) 355,00 € 
 

(2) Für die Inanspruchnahme der Ferienbetreuung während der Sommerschließtage werden folgende Kostenbeiträge für 
die Zeit der Betreuung erhoben. Der Notdienst erstreckt sich über 10 Tage und ist nur komplett in Anspruch zu 
nehmen. Eine tageweise Abrechnung findet nicht statt: 

 

Bei einer Betreuung von Kindern ab dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres für 10 Tage je Kind: 

 

Ü3 12.30 Uhr 
Je Kind 

14.30 Uhr 
Je Kind 

15.00 Uhr 
Je Kind 

Elternbeitrag 10 Tage 83,00 € 108,00 € 116,00 € 
 

  



 

 

Bei einer Betreuung von Kindern vor dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres für 10 Tage: 

  

U3 12.30 Uhr 
Je Kind 

15.00 Uhr 
Je Kind 

Elternbeitrag 10 Tage 118,00 € 168,00 € 
 

Die Betreuung bis 14:30 Uhr sowie 15:00 Uhr nach § 2 Abs. 2 dieser Satzung verpflichtet zur Abnahme des Mittagessens.  

Artikel 2 

§ 3 Befreiung Absatz 2 erhält die nachfolgende neue Fassung: 

(2) Für die Berechnung der maximal zulässigen zeitanteiligen Gebühr für über sechs Stunden hinausgehende 
Betreuungszeiten wurde die Gebühr für den Halbtagsplatz (hier: 12.30 Uhr-Platz=150,00 €) und dem hieraus ermittelten 
Stundensatz von 27,00 € als Referenzmodell zugrunde gelegt.  
 

Der Kostenbeitrag beträgt nach dieser Satzung je Kind für Kindergartenkinder (Ü3) ab dem Monat der Vollendung des 
3. Lebensjahres: 

 

a) bei einer Betreuung von 7.00 bis 12.30 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden)  180,00 € 
davon befreit          180,00 € 

Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten          0,00 € 

 

b) bei einer Betreuung von 7.00 bis 14.30 Uhr, (bis zu 7,5 Std./Tag bzw. 37,5 Wochenstunden)  225,00 € 
davon befreit          180,00 € 

Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten        45,00 € 

  

c) bei einer Betreuung von 7.00 bis 15.00 Uhr, (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden)  240,00 € 
davon befreit          180,00 € 
Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten       60,00 € 

  
d) bei einer Betreuung von 7.00 bis 17.00 Uhr, (bis zu 10 Std./Tag bzw. 50 Wochenstunden)  300,00 € 

davon befreit          180,00 € 
Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten      120,00 € 

  



 

Artikel 3 

§ 4 Ermäßigungen der Kostenbeiträge Absatz 2 erhält die nachfolgende neue Fassung: 

(2) Die Kostenbeiträge nach § 2 Abs. 1 e und f dieser Satzung können auf schriftlichen Antrag der Kostenbeitragspflichtigen 
bei schriftlichem Nachweis des Familienbruttoeinkommens wie folgt ermäßigt werden: 
 

a) Bei einer Betreuung von Kindern vor dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres: 
 

Jahresbrutto-Einkommen  
12.30 Uhr 
Je Kind 

15.00 Uhr 

Je Kind 

bis 40.000 € 216,00 € 314,00 €

bis 60.000 € 227,00 € 324,00 €

bis 80.000 € 237,00 € 340,00 €

über 80.000 € 247,00 € 355,00 €

 

Artikel 4 

In-Kraft-Treten 

Diese 4. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Niederdorfelden tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
Im Übrigen bleibt die Kostenbeitragssatzung vom 01.08.2018 und die 1. Änderungssatzung vom 
01.03.2020 und die 3. Änderungssatzung beschlossen am 15.09.2022 unverändert. 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Niederdorfelden 

 

Klaus Büttner 

Bürgermeister 

 

 
Ausfertigungsvermerk: 

 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem Beschluss der Gemeindevertretung 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten 
wurden. 
 
Niederdorfelden, den xx.xx.xxxx 
 
 
          
 
………………………………….. 
Klaus Büttner 
Bürgermeister 
  



 

Bekanntmachungsvermerk: 

 

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am xx.xx.xxxx im Hanauer Anzeiger öffentlich bekannt 
gemacht. 

 

Niederdorfelden, den xx.xx.xxxx 

 

 

Klaus Büttner 

Bürgermeister 

 




